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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Stapel-
scheiben-Wärmeübertrager gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1. Ein solcher Wärmeübertrager ist aus der
DE-A-102011078136 bekannt. Die Erfindung betrifft au-
ßerdem eine Brennkraftmaschine mit einem solchen Sta-
pelscheiben-Wärmeübertrager.
Aus der DE 10 2005 044 291 A1 ist ein gattungsgemäßer
Stapelscheiben-Wärmeübertrager, insbesondere einen
Ladeluftkühler, mit mehreren, aufeinander gestapelten
und miteinander verbundenen, insbesondere verlöteten,
länglichen Scheiben bekannt, die einen Hohlraum zum
Durchführen eines zu kühlenden Mediums, beispielswei-
se Ladeluft, in Längsrichtung der Scheiben und einen
weiteren Hohlraum zum Durchführen eines Kühlmittels
begrenzen. Die Scheiben weisen dabei jeweils einen Ein-
gangsanschluss und einen Ausgangsanschluss für das
zu kühlende Medium auf. Um den Stapelscheiben-Wär-
meübertrager kostengünstig herstellen und insbesonde-
re langlebig in Bezug auf hohe Temperaturen ausbilden
zu können, erstreckt sich mindestens ein Kühlmittelan-
schluss teilweise um einen Anschluss für das zu kühlen-
de Medium herum.
Generell besteht bei gattungsgemäßen Stapelscheiben-
Wärmeübertragern stets das Problem, dass diese ein-
seitig über ihre Grundplatte weit auskragend an bei-
spielsweise einer Brennkraftmaschine angebunden
sind, wodurch aufgrund der einseitigen Anbindung und
der großen Kragweite große Schwingungen über die
Grundplatte abgetragen werden müssen, wodurch die
Grundplatten selbst vergleichsweise schwer und damit
auch teuer ausgebildet werden müssen. Je größer dabei
die gewünschte Leistung des Stapelscheiben-Wärmeü-
bertragers ist, umso mehr Stapelscheiben muss dieser
aufweisen und umso stärker muss die zugehörige Grund-
platte ausgelegt werden.
Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit daher mit
dem Problem, für einen Stapelscheiben-Wärmeübertra-
ger der gattungsgemäßen Art eine verbesserte oder zu-
mindest eine alternative Ausführungsform anzugeben,
welche insbesondere hinsichtlich auftretender Schwin-
gungen eine verbesserte Anbindung ermöglicht.
Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch den Ge-
genstand des unabhängigen Anspruchs gelöst. Vorteil-
hafte Ausführungsformen sind Gegenstand der abhän-
gigen Ansprüche.
Die vorliegender Erfindung beruht auf dem allgemeinen
Gedanken, einen Stapelscheiben-Wärmeübertrager
nicht mehr wie bislang aus dem Stand der Technik be-
kannt, in der Art eines Kragarms ausschließlich an einem
Längsende zu lagern und dadurch große Schwingungen
aufnehmen zu müssen, sondern eine Lagerung über eine
Verteilerplatte bzw. zwei Grundplatten zu realisieren, die
zentral, insbesondere mittig des Stapelscheiben-Wär-
meübertragers angeordnet ist/sind. Der erfindungsge-
mäße Stapelscheiben-Wärmeübertrager, welcher bei-
spielsweise als Ladeluftkühler einer Brennkraftmaschine

ausgebildet sein kann, weist dabei ein erstes und ein
zweites Stapelscheibenpaket mit jeweils mehreren, an-
einander gereihten und miteinander verbundenen, ins-
besondere verlöteten, Stapelscheiben und eine Grund-
platte auf, über welche eine Zu- und/oder eine Abführung
eines Kühlmittels erfolgt. Die beiden Stapelscheibenpa-
kete sind dabei direkt über ihre Grundplatten miteinander
und mit einem Kühlmitteleinlass und/oder einem Kühl-
mittelauslass verbunden. Darüber hinaus erfolgt die Hal-
terung des Stapelscheiben-Wärmeübertragers über ei-
nen Halter, der mit den beiden zentral angeordneten
Grundplatten verbunden ist. Hierdurch kann eine mittige
Lagerung des erfindungsgemäßen Stapelscheiben-
Wärmeübertragers erreicht werden, wodurch die einzel-
nen Stapelscheibenpakete nicht mehr so weit auskragen
und dadurch im Betrieb der Brennkraftmaschine auch
nicht mehr so stark schwingen, wodurch prinzipiell auch
die beiden Grundplatten selbst dünner ausgebildet wer-
den können. Bei dem erfindungsgemäßen Stapelschei-
ben-Wärmeübertrager wird somit erstmals eine mittige
Lagerung geschaffen, was erhebliche Vorteile hinsicht-
lich des Schwingungsverhaltens und auch hinsichtlich
der Auslegung der Grundplatte bzw. der Grundplatten
des Stapelscheiben-Wärmeübertragers ermöglicht.
Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsge-
mäßen Lösung sind das erste Stapelscheibenpaket als
Hochtemperaturkühler und das zweite Stapelscheiben-
paket als Niedertemperaturkühler ausgebildet. Hier-
durch kann beispielsweise ein Ladeluftstrom für eine
Brennkraftmaschine effektiv gekühlt werden, indem die-
ser zunächst durch das als Hochtemperaturkühler aus-
gebildete erste Stapelscheibenpaket, anschließend
durch dessen Grundplatte, und die Grundplatte des zwei-
ten Stapelscheibenpakets sowie dann durch das als Nie-
dertemperaturkühler ausgebildete zweite Stapelschei-
benpaket geleitet wird. Mit dem erfindungsgemäßen Sta-
pelscheiben-Wärmeübertrager ist somit auch eine ver-
gleichsweise einfache Kopplung eines Hochtemperatur-
kühlers mit einem Niedertemperaturkühler möglich.
[0002] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Lösung weist das erste und
das zweite Stapelscheibenpaket jeweils eine Deckschei-
be mit einem Durchgang für das zu kühlende Medium,
insbesondere für zu kühlendes Abgas, auf. In diesem
Fall wird somit der Stapelscheiben-Wärmeübertrager or-
thogonal den Stapelscheibenebenen vom zu kühlenden
Medium durchflossen, wobei selbstverständlich im ers-
ten Stapelscheibenpaket und/oder im zweiten Stapel-
scheibenpaket auch eine Umlenkung des zu kühlenden
Mediums, beispielsweise des zu kühlenden Abgases pa-
rallel zu den jeweiligen Stapelscheiben möglich ist.
Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Lösung sind/ist die Stapelscheiben,
die Grundplatten aus lötbarem Aluminium ausgebildet.
Aluminium besitzt einen vergleichsweise hohen Wärme-
leitkoeffizient und ist zudem vergleichsweise leicht, wo-
durch es für den Einsatz eines Ladeluftkühlers in einer
Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeugs besonders
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vorteilhaft ist.
[0003] Die vorliegende Erfindung beruht weiter auf
dem allgemeinen Gedanken, bei einer Brennkraftma-
schine einen zuvor beschriebenen Stapelscheiben-Wär-
meübertrager als Ladeluftkühler einzusetzen, wodurch
insbesondere eine schwingungsoptimierte Anbindung
des Stapelscheiben-Wärmeübertragers ermöglicht wird.
[0004] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den
Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschrei-
bung anhand der Zeichnungen.
[0005] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0006] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei
sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche
oder funktional gleiche Bauteile beziehen.
[0007] Dabei zeigen, jeweils schematisch,

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Stapelscheiben-
Wärmeübertrager in einer Schrägansicht,

Fig. 2 eine Darstellung wie in Fig. 1, jedoch bei einer
Frontansicht,

Fig. 3 eine Seitenansicht auf den erfindungsgemä-
ßen Stapelscheiben-Wärmeübertrager,

Fig. 4 eine weitere mögliche Ausführungsform eines
nicht erfindungsgemäßen Stapelscheiben-
Wärmeübertragers,

Fig. 5 eine Detaildarstellung des Halters,

Fig. 6 eine weitere mögliche Ausführungsform eines
nicht erfindungsgemäßen Stapelscheiben-
Wärmeübertragers, jedoch mit lediglich ange-
deutetem Halter.

[0008] Entsprechend den Fig. 1-3 weist ein erfindungs-
gemäßer Stapelscheiben-Wärmeübertrager 1, der ins-
besondere als Ladeluftkühler einer Brennkraftmaschine
2 in einem Kraftfahrzeug 3 ausgebildet sein kann, ein
erstes Stapelscheibenpaket 4 sowie ein zweites Stapel-
scheibenpaket 5 mit jeweils mehreren, aneinander ge-
reihten und miteinander verbundenen, insbesondere mit-
einander verlöteten, Stapelscheiben 6 sowie jeweils ei-
ner Grundplatte 7 auf, über welche eine Zu- und/oder
Abführung eines Kühlmittels 8 erfolgt. Nicht erfindungs-
gemäß können nun die beiden Stapelscheibenpakete 4,
5 über eine zwischen den beiden Grundplatten 7 liegen-
de Verteilerplatte 9 (vergleiche die Fig. 6 und 7) mitein-
ander und mit einem Kühlmitteleinlass 10 und/oder ei-

nem Kühlmittelauslass 11 verbunden werden. Erfin-
dungsgemäß sind die beiden Stapelscheibenpakete 4,
5 über ihre jeweilige Grundplatte 7 miteinander verbun-
den, wobei diese beiden Grundplatten 7 dann zusammen
eine Verteilerplatte 9 bilden und ebenfalls einen Kühlmit-
teleinlass 10 und/oder einen Kühlmittelauslass aufwei-
sen. Darüber hinaus ist ein Halter 12 vorgesehen, der
den Stapelscheiben-Wärmeübertrager 1 ausschließlich
mittig, das heißt an den beiden Grundplatten bzw. nicht
erfindungsgemäß an der Verteilerplatte 9 hält und da-
durch das jeweils von der Grundplatte 7 auskragende
Stapelscheibenpaket 4, 5 zentral fixiert. Hierdurch kön-
nen im Vergleich zu einem aus dem Stand der Technik
bekannten Stapelscheiben-Wärmeübertrager, bei wel-
chem das gesamte Stapelscheibenpaket lediglich ein-
seitig in der Art eines Kragarmes an einer Grundplatte
aufgehängt ist, deutlich geringere Schwingungsbelas-
tungen aufgrund der kürzeren erfindungsgemäßen Sta-
pelscheibenpakete 4, 5 erzielt werden, wodurch zum ei-
nen sowohl die Grundplatten 7 beispielsweise weniger
steif und damit auch weniger schwer ausgebildet werden
müssen und zudem externe Rohrleitungen, welche bei
einer einseitigen Anbindung oftmals erforderlich waren,
vermieden werden können.
Betrachtet man beispielsweise die Stapelscheiben-Wär-
meübertrager 1 gemäß der Fig. 6, so ist dort erkennbar,
dass das erste Stapelscheibenpaket 4 als Hochtempe-
raturkühler (HT) und das zweite Stapelscheibenpaket 5
als Niedertemperaturkühler (LT) ausgebildet ist.
[0009] In der Verteilerplatte 9 bzw. den beiden, diese
Verteilerplatte 9 bildenden Grundplatten 7 kann dabei
beispielsweise sowohl ein Kühlmitteleinlass 10 und ein
Kühlmittelauslass 11 für das erste Stapelscheibenpaket
4 als auch ein Kühlmitteleinlass 10 und ein Kühlmittel-
auslass 11 für das zweite Stapelscheibenpaket 5 vorge-
sehen sein (vergleiche die Fig. 6). Alternativ hierzu kann
auch vorgesehen sein, dass in der Verteilerplatte 9 bzw.
in den beiden diese Verteilerplatte 9 bildenden Kühlplat-
ten 7 sowohl ein Kühlmitteleinlass 10 oder ein Kühlmit-
telauslass 11 für das erste Stapelscheibenpaket 4 als
auch ein Kühlmitteleinlass 10 oder ein Kühlmittelauslass
11 für das zweite Stapelscheibenpaket 5 vorgesehen
sind. In der Verteilerplatte 9 bzw. den beiden Grundplat-
ten 7 kann alternativ ebenso auch ein Kühlmitteleinlass
10 für das erste Stapelscheibenpaket 4 und ein Kühlmit-
telauslass 11 für das zweite Stapelscheibenpaket 5 oder
umgekehrt vorgesehen sein. In der Verteilerplatte 9 bzw.
in den beiden Grundplatten 7 sind dabei nicht näher be-
zeichnete Kanäle für ein zu kühlendes Medium 13, bei-
spielsweise Abgas 14, und für Kühlmittel 8 angeordnet
sein.
[0010] Betrachtet die Ausführungsformen gemäß den
Fig. 1-4 und 6, so kann man des Weiteren erkennen,
dass das erste und zweite Stapelscheibenpaket 4, 5 je-
weils eine Deckscheibe 15 mit einem Durchgang 16 für
das zu kühlende Medium 13, insbesondere für das zu
kühlende Abgas 14 aufweist. Die Stapelscheiben 6 selbst
bzw. die Grundplatten 7 und/oder die Verteilerplatte 9

3 4 



EP 3 334 992 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

können dabei aus einem leichten und zugleich gut wär-
meleitenden Material, wie beispielsweise lötbarem Alu-
minium, ausgebildet sein.
Eine mit dem erfindungsgemäßen Stapelscheiben-Wär-
meübertrager 1 ausgestattete Brennkraftmaschine 2 ei-
nes Kraftfahrzeuges 3 bietet den großen Vorteil, dass
eine schwingungsoptimierte Lagerung möglich ist, da
das ursprünglich einteilige Stapelscheibenpaket nun-
mehr in zwei Stapelscheibe 4, 5 aufgeteilt wurde und
dadurch der jeweils auskragende Teil des Stapelschei-
benpakets 4, 5 nur noch circa halb so groß ist wie bei
den aus dem Stand der Technik bekannten, einseitig an-
gebundenen Stapelscheibenpaketen. Hierdurch können
insbesondere auch die Grundplatten 7 bzw. nicht erfin-
dungsgemäß die Verteilerplatte 9 leichter und damit kos-
tengünstiger ausgelegt werden. Die beiden Stapelschei-
benpakete 4, 5 können dabei im Wesentlichen gleich
groß sein oder aber auch eine unterschiedliche Größe
aufweisen, insbesondere sofern beispielsweise ein
Hochtemperaturkühler eine höhere oder niedrigere Leis-
tung als ein nachgeschalteter Niedertemperaturkühler
aufweisen soll. Eine Verbindung zwischen den beiden
Grundplatten bzw. nicht erfindungsgemäß zwischen die-
sen und der Verteilerplatte 9 wird beispielsweise mittels
Schrauben 17 (vergleiche Fig. 6) bewirkt.
Um eine möglichst steife Anbindung des Stapelschei-
ben-Wärmeübertragers 1 an die Brennkraftmaschine 2
erreichen zu können, kann der hierfür genutzte Halter 12
Versteifungsrippen 18 aufweisen (vergleiche die Fig.
1-5), wobei der Halter 12 mit dem Stapelscheiben-Wär-
meübertrager 1 verschraubt sein kann. Rein theoretisch
ist selbst eine Führung einer Kühlmittelleitung innerhalb
des Halters 12 denkbar.

Patentansprüche

1. Stapelscheiben-Wärmeübertrager (1), insbesonde-
re ein Ladeluftkühler, wobei ein erstes und ein zwei-
tes Stapelscheibenpaket (4, 5) mit jeweils mehreren
aneinander gereihten und miteinander verbunde-
nen, insbesondere verlöteten, Stapelscheiben (6)
und einer Grundplatte (7), über welche eine Zu-
und/oder eine Abführung eines Kühlmittels (8) er-
folgt, vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet,

- dass die beiden Stapelscheibenpakete (4,5)
direkt über die beiden aneinander liegenden
Grundplatten (7) miteinander und mit einem
Kühlmitteleinlass (10) und/oder einem Kühlmit-
telauslass (11) verbunden sind,
- dass ein Halter (12) vorgesehen ist, der den
Stapelscheiben-Wärmeübertrager (1) aus-
schließlich an den beiden Grundplatten (7) hält.

2. Stapelscheiben-Wärmeübertrager nach Anspruch
1,
dadurch gekennzeichnet,

dass das erste Stapelscheibenpaket (4) als Hoch-
temperaturkühler (HT) und das zweite Stapelschei-
benpaket (5) als Niedertemperaturkühler (NT) aus-
gebildet ist.

3. Stapelscheiben-Wärmeübertrager nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass in den beiden Grundplatten (7) sowohl ein
Kühlmitteleinlass (10) und ein Kühlmittelauslass (11)
für das erste Stapelscheibenpaket (4) als auch ein
Kühlmitteleinlass (10) und ein Kühlmittelauslass (11)
für das zweite Stapelscheibenpaket (5) vorgesehen
sind.

4. Stapelscheiben-Wärmeübertrager nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet,

- dass in den beiden Grundplatten (7) sowohl
ein Kühlmitteleinlass (10) oder ein Kühlmittel-
auslass (11) für das erste Stapelscheibenpaket
(4) als auch ein Kühlmitteleinlass (10) oder ein
Kühlmittelauslass (11) für das zweite Stapel-
scheibenpaket (5) vorgesehen sind, oder
- dass in den beiden Grundplatten (7) ein Kühl-
mitteleinlass (10) für das erste Stapelscheiben-
paket (4) und ein Kühlmittelauslass (11) für das
zweite Stapelscheibenpaket (5) vorgesehen
sind, oder
- dass in den beiden Grundplatten (7) ein Kühl-
mittelauslass (11) für das erste Stapelscheiben-
paket (4) und ein Kühlmitteleinlass (10) für das
zweite Stapelscheibenpaket (5) vorgesehen
sind.

5. Stapelscheiben-Wärmeübertrager nach einem der
Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste und das zweite Stapelscheibenpaket
(4,5) jeweils eine Deckscheibe (15) mit einem Durch-
gang (16) für das zu kühlende Medium (13), insbe-
sondere für zu kühlendes Abgas (14), aufweist.

6. Stapelscheiben-Wärmeübertrager nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stapelscheiben (6) und die Grundplatten
(7) aus lötbarem Aluminium gebildet sind.

7. Brennkraftmaschine (2) mit einem daran über einen
Halter (12) gehaltenen und als Ladeluftkühler aus-
gebildeten Stapelscheiben-Wärmeübertrager (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
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Claims

1. Stacked-plate heat exchanger (1), in particular a
charge-air cooler, wherein a first and a second
stacked-plate pack (4, 5) are provided with in each
case a plurality of stacked plates (6) which are placed
side by side and are connected to one another, in
particular brazed, and a base plate (7), via which an
inflow and/or an outflow of a coolant (8) takes place,
characterised in that

- the two stacked-plate packs (4, 5) are connect-
ed to one another and to a coolant inlet (10)
and/or a coolant outlet (11) directly via the two
base plates (7) which lie against one another,
- a holder (12) is provided which holds the
stacked-plate heat exchanger (1) exclusively on
the two base plates (7).

2. Stacked-plate heat exchanger according to claim 1,
characterised in that
the first stacked-plate pack (4) is configured as a
high temperature cooler (HT) and the second
stacked-plate pack (5) as a low temperature cooler
(NT).

3. Stacked-plate heat exchanger according to claim 1
or 2,
characterised in that
in the two base plates (7) both a coolant inlet (10)
and a coolant outlet (11) for the first stacked-plate
pack (4) and a coolant inlet (10) and a coolant outlet
(11) for the second stacked-plate pack (5) are pro-
vided.

4. Stacked-plate heat exchanger according to claim 1
or 2,
characterised in that

- in the two base plates (7) both a coolant inlet
(10) or a coolant outlet (11) for the first stacked-
plate pack (4) and a coolant inlet (10) or a coolant
outlet (11) for the second stacked-plate pack (5)
are provided, or
- in the two base plates (7) a coolant inlet (10)
for the first stacked-plate pack (4) and a coolant
outlet (11) for the second stacked-plate pack (5)
are provided, or
- in the two base plates (7) a coolant outlet (11)
for the first stacked-plate pack (4) and a coolant
inlet (10) for the second stacked-plate pack (5)
are provided.

5. Stacked-plate heat exchanger according to any one
of claims 1 to 4,
characterised in that
the first and the second stacked-plate pack (4, 5)
each have a cover plate (15) with a channel (16) for

the medium to be cooled (13), in particular for ex-
haust gas (14) to be cooled.

6. Stacked-plate heat exchanger according to any one
of the preceding claims,
characterised in that
the stacked plates (6) and the base plates (7) are
formed from solderable aluminium.

7. Combustion engine (2) with a stacked-plate heat ex-
changer (1) according to any one of the preceding
claims held thereon via a holder (12) and configured
as a charge-air cooler.

Revendications

1. Échangeur de chaleur à plaques empilées (1), en
particulier un refroidisseur d’air de suralimentation,
dans lequel un premier et un deuxième paquet de
plaques empilées (4, 5) sont prévus avec à chaque
fois plusieurs plaques empilées (6), rangées les
unes à côté des autres et reliées entre elles, notam-
ment brasées entre elles, et une plaque de base (7),
par l’intermédiaire de laquelle une alimentation et/ou
une évacuation d’un fluide de refroidissement (8)
s’effectuent,
caractérisé

- en ce que les deux paquets de plaques empi-
lées (4, 5) sont reliés entre eux, directement via
les deux plaques de base (7) adjacentes, et à
une entrée de fluide de refroidissement (10)
et/ou à une sortie de fluide de refroidissement
(11),
- en ce qu’un support (12) est prévu, lequel tient
l’échangeur de chaleur à plaques empilées (1)
exclusivement au niveau des deux plaques de
base (7).

2. Échangeur de chaleur à plaques empilées selon la
revendication 1,
caractérisé
en ce que le premier paquet de plaques empilées
(4) est réalisé comme refroidisseur de hautes tem-
pératures (HT) et le deuxième paquet de plaques
empilées (5) est réalisé comme refroidisseur de bas-
ses températures (NT).

3. Échangeur de chaleur à plaques empilées selon la
revendication 1 ou 2,
caractérisé
en ce que, dans les deux plaques de base (7), il est
prévu aussi bien une entrée de fluide de refroidisse-
ment (10) et une sortie de fluide de refroidissement
(11) pour le premier paquet de plaques empilées (4)
qu’une entrée de fluide de refroidissement (10) et
une sortie de fluide de refroidissement (11) pour le
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deuxième paquet de plaques empilées (5).

4. Échangeur de chaleur à plaques empilées selon la
revendication 1 ou 2, caractérisé

- en ce que, dans les deux plaques de base (7),
il est prévu aussi bien une entrée de fluide de
refroidissement (10) ou une sortie de fluide de
refroidissement (11) pour le premier paquet de
plaques empilées (4) qu’une entrée de fluide de
refroidissement (10) ou une sortie de fluide de
refroidissement (11) pour le deuxième paquet
de plaques empilées (5), ou
- en ce que, dans les deux plaques de base (7),
il est prévu une entrée de fluide de refroidisse-
ment (10) pour le premier paquet de plaques
empilées (4) et une sortie de fluide de refroidis-
sement (11) pour le deuxième paquet de pla-
ques empilées (5), ou
- en ce que, dans les deux plaques de base (7),
il est prévu une sortie de fluide de refroidisse-
ment (11) pour le premier paquet de plaques
empilées (4) et une entrée de fluide de refroidis-
sement (10) pour le deuxième paquet de pla-
ques empilées (5).

5. Échangeur de chaleur à plaques empilées selon
l’une quelconque des revendications 1 à 4,
caractérisé
en ce que le premier et le deuxième paquet de pla-
ques empilées (4, 5) comportent à chaque fois une
plaque de couverture (15) avec un passage (16) pour
le fluide à refroidir (13), en particulier pour du gaz
d’échappement à refroidir (14).

6. Échangeur de chaleur à plaques empilées selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé
en ce que les plaques empilées (6) et les plaques
de base (7) sont formées en aluminium pouvant être
brasé.

7. Moteur à combustion interne (2) avec un échangeur
de chaleur à plaques empilées (1) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes tenu au ni-
veau dudit moteur par l’intermédiaire d’un support
(12) et réalisé comme un refroidisseur d’air de sura-
limentation.
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